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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 

12. August 1978 am 15. M&z 1979 eingegangene Patentan-

meldung 79 100 790.9 war das europäische Patent 8 603 mit 

einem auf eine Leitungskupplung gerichteteri unabhngigen 

und vier abhängigen AnsprUchen erteilt worden. Der Hinweis 

auf die Erteilung wurde am 26. Mai 1982 bekanntgemacht. 

Zwei zulässige EinsprUche wurden am 24. bzw. 25. Februar 

1983 erhoben. 

Auf diese hin hat die Einspruchsabteilung das Patent durcn 

Entscheidung vom 30. Mai 1984 mit der BegrUndung widerru-

fen, daI3 die im erteilten Anspruch 1 angegebene Kombi-

nation von Merkinalen nicrit auf erfinderischer Ttigkeit 

berutte und auch die übrigen Ansprflche nichts Erfinderi-

sches erkerinen 1ie1en. 

Als Stand der Technik wurden dabei folgende Druckschriften 

in Betracht gezogen: 

(Dl) US-A- 3 124 405 

(D2)  DE-A- 2 041 982 

(D3)  DE-A- 2 215 221 

(D4)  DE-A- 2 046 267 

(D5)  DE-U- 1 765 044 

(D6)  DE-B- 1 266 055 

07) DE-B- 2 625 893 

II. 	Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 21. Juli 1984 

unter Zahlung der betreffenden GebUhr eingelegte Beschwer-

de der Patentinnaberin. 

Eine BeschwerdebegrUndung ging am 4. Oktober 1984 em. 
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2 	 T 175/84 

III. 	Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens steilte die Kanuner in 

einem Bescheid des Bericnterstatters zunächst Lest, daB 

die von der Einsprechenden II entgegengehaltene, oben mit 

D7 bezeichnete DE-B-Druckscnrift nicht vorveröffentlicnt 

sei, und ersetzte sie durch die inhaltsgleiche vorveröf-

fentlichte DE-A-Druckschrift 

(D7) DE-A- 2 625 893. 

In der Eingabe vom 11. Juli 1986 verwies die Beschwerde-

gegnerin I (Einsprechende I) nachträglicn noch auf 

(D8) DE-B- 1 149 424. 

Diese Druckschrift wurde von der Kaimner gemäI3 Artikel 114 

(1) EPU aufgegriffen. 

Die anderen in den Einspruchsschriftsätzen entgegengehal-

tenen, in der Einspruchsentscheidung aber nicht erwàhnten, 

weniger relevanten Druckschriften haben auch im an-

schliei3enden Beschwerdeverfahren keine R11e mehr ge-

spielt. 

IV. 	Auf den genannten und einen weiteren Bescheid der Kaminer 

hin präzisierte die Beschwerdefilhrerin den Anspruch 1 Un-

ter zusätzlicher Einschrnkung elnes Merkmals, so daI3 

dieser wie folgt lautet: 

"Leitungskupplung zum Durchverbinden von zwei elektrischen 

Leitungen (1,12) gleicner 1derzah1, die aus einer Kontakt-

buclisen (4,5) enthaltenden Dose und einem Steckerstifte 

(15,16) aufweisenden Stecker mit einer genauen Passform 

besteht, bei denen die Verbindungsstellen zwischen den 

Leitern (7,8,17,18) der Mern (2,3,13,14) und den Kontakt- 
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3 	 T 175/84 

buchsen (4,5) bzw. Steckerstiften (15,16) jeweils dicht 

von einem massiven, urn die Verbindurtgsstellen herurnge-

spritzten Schutzkörper (9,11) aus einem feat mit dem 

Mantel der Leitungen (1,12) verschweiI3baren Isolierma-

terial uxngeben sind, bei weicher der Stecker eiri ringför-

miges Bauteil zuxn Abdichten im Bereich der Passforrn auf-

weist, und bei weicher Mittel zur Vermeidung einer unbeab-

sichtigten Trennung von Stecker und Dose vorgesehen sind, 

gekennzeichnet durch die Kombination folgender Mer}cmale: 

a) die Dose weist eine topfförmige Erweiterung (10) zur 

Aufnahme des in Form eines massiven, die mit den Lei-

tern (17,18) verbundenen &iden der Steckerstifte 

(15,16) dicht urngebenden Stutzens (19) verlängerten 

Steckers auf, wobei. der Stutzen (19) nach dem Zusam-

mensteckeri von Dose und Stecker von der Erweiterung 

(10) umschlossen ist; 

b) das ringförmige Bauteil zum Abdichten ist als im Be-

reich des Stutzens (19) angebrachter 0-Ring (20) aus-

gebildet; 

c) der Stecker ist im Bereich des Stutzens (19) mit mm-

destens zwel. urn 180 °  am Umfang gegeneinander versetz-

ten Nasen (21,22) ausgerUstet und die Dose weist im 

Bereich der Erweiterung (10) Ausnehinungen (23,24) zur 

Aufnahxne der Nasen (21,22) des Steckers auf; 

d) bei mindestens einem der Kupplungsteile Dose oder 

Stecker sind auf den Uber eine gröl3ere Lange als für 

die Verbindung mit den Kontaktbuchsen (4,5) bzw. 

Steckerstiften (15,16) erforderlich abisolierten Lel-

tern (7,8,17,18) mit deren Oberflächen verkiebte, bis 

Uber die Isolierung der Leiter (7,8,17,18) ragende 

Schrumpfschläuche (26,27) derart angebracht, daB sie 
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4 	 P 175/84 

mit einem Ende unter Freilassung der Enden der I(on-

taktbuchsen (4,5) bzw. Steckerstifte (15,16) an den 

Leitern (7,8,17,18) und mit dem anderen Ende an der 

Isolierung derselben jeweils flachenformig dickit an-

liegen; 

e) 	die Schrumpfschluche (26,27) und die Adern (2,3,13, 

14) sind durcrL Auftragen eines Haftvermittlers auf 

ihre Oberflächen vor der Anbringung des Schutzkörpers 

(9,11) fest mit diesem verklebt." 

V. Nach Spalte 2 Zeile 49 bis 61 soil mit diesem Gegenstand 

die Aufgabe gelöst werden, eine Leitungskupplung zum Ver -

binden zweier elektrischer Leitungen anzugeben, die em-

fach hersteilbar und zu handhaben ist, die emne emnfache 

und schrieiie Verbiridung der beiden Kupplungsteile ermog-

iicht, die weiterhin sicherstelit, daB in den Innenrauxn 

der Kupplung keine Feucrtigkeit eindringen kann, und mit 

der mnsbesondere gewährlemstet ist, da3 Feuchtigkeit nicht 

an Kontakte gelangen kann, die sich am fremen Ende der 

Leitungen befinden, ohne dal3 fUr die Leitungskupplung eine 

besondere Kapselung erforderlich ist. 

VI. Ihre Auffassung, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 auf 

erfindermscher Thtigkeit beruht, begrUndete die Beschwer-

defiihrerin in ihren Ei.ngaben in Beschwerdeverfahren sowie 

in der auf Antrag der Beschwerdegegnerin I vom 

29. Mai 1987 anberaunten mUndlichen Verhandlung am 

22. SeptexnDer 1987 un wesentlichen wie folgt: 

Der gegentber dem erteilten Anspruch 1 präzisierte und 

eingeschränkte Patentanspruch 1 betrif ft emne emnhemtlmcie 

Merkmalskombination zur Lösung einer einhemtlichen Auf-

gabe. Für diese Kombination habe sich jedes Element als 
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wichtig und notwendig erwiesen. Ein Elementen- oder Xqui-

valentenschutz werde daher nicht angestrebt. 

Obwohl von einer Anzahl an sich bekannter Merkmal.e Ge-

brauch gemacht werde, rege der Stand der Tecnnik nicnt 

dazu an, aus den vielen Möglichkeiten, die der Fachmanri 

habe, just die Merkmale a) bis c) und e) auszuwählen und 

zusanunen mit dem entscheidenden neuen, auch durcri D8 nicht 

angeregten Mer]cnal d) zu verbinden und bei einer Leitungs-

kupplung nach den Oberbegriff anzuwenden. Dies auch des-

haib nicht, weil die damit gelöste speziellere Aufgabe, 

Feucntigkeit unter alien denkbaren Umstnden vom fernen 

Ende der Leitungen abzuhalten, in keiner der Entgegen-

haltungen angesprochen sei. 

VII. Die Beschwerdegegnerinnen begrindeten ihre gegenteilige 

Auffassung im wesentlichen wie folgt: 

Die Merkinale a) bis c) und e) sowie der wesentliche Gehalt 

von d) seien jeweils an sich bekannt und, da sie alle Un-

abhängig voneinander verschiedene Teilaufgaben lösten, sei 

es naheliegend, sie zur Lösung eines entsprechenden Aufga-

benkomplexes initeinander zu verbinden. Das Neue am Merkrnal 

d) sei nicht erfindungswesentlich, jedenfalls nicht als 

solcnes in den Unterlagen dargestelit oder selbst wenn 

es als of fenbart gelte, vermittle jedenfalls nach ihrer 

Ansicht auch dieses neue Teilmerkinal nichts Erfinderisches 

und mache daher den Gesamtgegenstand nicht patentfhig. 

Im Ubrigen machten die Besctiwerdegegnerinnen formale 

M&igel des Anspruchs 1 geltend. 

Die Beschwerdegegnerinnen äuerten ferner die BefUrchtung, 

daB die Patentinhaberin ihrem Patentansprucn 1, wenn das 

Patent aufrechterhalten werde, entgegen seiner Kornina- 
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6 	 T175/84 

tionsfassung eine durch diese Fassung nicht gedeckte, 

erweiternde Interpretation geben werde. 

VIII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung vom 30. Mai 1984 aufzuheben und das angegriffene 

Patent aufrechtzueriialten mit Patentanspruch 1 und Be-

schreibungseinfUgungen A und B eingegangen am 

20. Mai 1987, sowie den erteilten AnsprUchen 2 bis 5, der 

Beschreibung Spalte 1 Zeile 18 bis Spaite 3 Zeile 3 und 

Spaite 3 Zeile 27 bis Spalte 5 Zeile 35 und den Zeicl -t-

nungen (1 Blatt) wie verffentlicht. 

IX. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen, die Beschwerde zu-

rUckzuweisen. 

Die Beschwerdegegnerin I beantragt ferner hilfsweise, in 

der Entscheidungsformel oder in der BegrUndung der Ent-

scheidung klarzustellen, daL3 sich der Patentschutz nur auf 

die Suimne aller im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale 

erstreckt und daB eine Erweiterung des erteilten Patent-

anspruchs durch Weglassen des in Merictial e) angegebenen 

Haftverxnittlers oder eines der anderen Merkinale unzulässig 

'St. 

Zu Letzterem Hilfsantrag gibe die Beschwerdeftlhrerin die 

Erklrung zu Protokoll, daS der Schutzumfang auf alle 

Merkinale der Patentansprticlie beschränkt sein soil; durch 

Fortlassen oder Xndern elnes der Merkmaie ist der Schutz-

umfang verlassen. 

X. Auf die Erkiarung der Absicht seitens der Kammer, das Pa- 

tent in gendertem Umfang aufrechtzuerhalten und auf die 

Frage, ob auf eine formelle Mitteiiung mit Aufforderung 

zur Stellungnahme innerhaib eines Monats nach Regel 58 (4) 
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EPU verzichtet wird, erklrten die Parteien sinngemäl3, daI3 

sie hierauf verzichten. 

Entscheidungsgrnde 

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 

EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die geltenden Unterlagen bestehen keine formalen 

Bedenken. 

Insbesondere wurde der Anspruch 1 nur klarstellend und 

einschränkend, also in zulässigem Umfang, gendert: 

2.1 	Seine smtlichen Merkmale sind den ursprUnglichen Unter- 

lagen zu entnehmen. Dies gilt auch fUr das Teilmer]cnal, 

daIs die Schrumpfschläucfle die Enden der Kontaktbucrisefl 

bzw. Steckerstifte freilassen. Dieses Teilmerkmal ergibt 

sich sowohi aus der Zeichnung als auch aus der Angabe in 

der Beschreibung, daI3 anschuieend an das Aufschrurnpfen 

die jeweiligen Kontakte an die Adern angeschlossen werden 

können. 

Ein Einwand nach Artikel 100 c) EPU entsprechend Artikel 

123 (2) EPU ware daher nicht gerechtfertigt. 

2.2 	Mer1nal a) ist. eine Präsizierung 

teilten Anspruchs 1, das Mer]cnal 

der frUheren Merkinale c) und d), 

geschränkte Version des Merina1s 

spruchs 1; alle Ubrigen Merkinale 

geblieben. 

des Merkmals a) des er-

c) eine Zusammenfassung 

das Merkxnal d) eine em-

e) des erteilten An- 

sind sachlich unverndert 

Der Anspruch entspricht somit auch Artikel 123 (3) EPU; 
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2.3 	Anf&igliche Bedenken der Beschwerdegegnerin I in dieser 

Hinsicht finden keine StUtze is EPU. 

3. Von beiden Beschwerdegegnerinnen wurde mangeinde Abgren-

zung des Anspruchs 1 von des seinem Gegenstand am nächsten 

komrnenden Ausgangspunkt, Dl, oder von einem noch mehr 

seiner Mericmale zeigenden Stand der Technik, D2, geltend 

gemacht. 

Soweit diese Darlegungen nicht im Zusaimnentiang mit der 

strittigen Frage der erfinderischen Ttigkeit, sondern nur 

is Zusammenhang mit der Formvorscnrift nach Regel 29 (1) 

a/b EPU zu sehen sind, möchte die Kazmner hierzu folgendes 

bemerken: 

3.1 	Ein Einwand nach Regel 29 oder nacr des Ubergeordneten 

Artikel 84 EPU 1st kein Einsprucnsgrund nacn Artikel 100 

E PU. 

3.2 	Die amtsseitige PrUfung des Einwands geralcia Artikel 114 (1) 

EPU ergibt, daB dieser Einwand unbegrUndet ist. Wenn bei-

spielsweise das Merkrnal a) so interpretiert wird, wie es 

lautet, wie es der Beschreibung entspricht und wie es die 

Patentinhaberin ausdrUcklich betont, so ist es nicht mehr, 

jedenfalls nicht ohne Fenlinterpretation, auf das aus Dl 

Bekannte lesbar (siehe auch Abscnnitt 5.3). Ebenso ist der 

erbegriff nicht ohne Fehlinterpretation auf D2 lesbar, 

so daB es unerheblicn ist, ob z.B. das Merkmal b) hieraus 

an sich bekannt ist. 

4. Die EinsprUche waren de facto nur auf GrUnde nach Artikel 

100 a) in Verbindung mit Artikel 52 (1) und 56 EPU ge-

stUtzt. 
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Das Vorliegen anderer Pateritierungsvoraussetzungen, Z.B. 

der Neuheit (Artikel 54), wurde weder bestritten noch 

braucht hierauf seiteris der Kammer eingegangen zu werderi, 

weil diese VoraUssetZUflgefl offensichtlich gegeben sind. 

	

5. 	Die PrUfung der Beschwerde durch die I(ammer hinsichtlich 

des Einspruchsgrundes, dai3 der Gegenstand des Anspruchs 1 

nicht auf erfinderischer Tätigkeit liege, hat zu dem Er -

gebnis gefUhrt, daf3 dieser Einspruchsgrund nach den vor-

genornrnenen Ariderungen des Anspruchs 1 nicht mehr vorliegt, 

und hierfUr waren folgende Erwägungen ma3gebend: 

	

5.1 	Falls sich aus dem Wortlaut eines Anspruchs nichts anderes 

ergibt, ist bei der PrUfung seines Gegenstandes auf 

erfinderische Ttigkeit grundstz1ich davon auszugehen, 

daB ausschlie3lich die gleichzeitige Anwendung aller 

seiner Merkrnale beansprucht wird. Ein Weglassen oder 

Xndern eines seiner Merkmale, etwa im Sinne eines nicht 

genannten Xquivalents, kann von der prUfenderi Instanz 

nicht in Betracht gezogen werden. Im besonderen gilt dies, 

wenn schori der Wortlaut des Anspruchs eine "Kombination" 

angibt. 

Schon der erteilte Anspruch war expressis verbis ein Kom-

binationsanspruch. Das Weglassen eines Merkinals wUrde da-

her beispielsweise gegen Artikel 123 (3) EPU versto3en und 

ware schon deswegen im Rabmen des Einspruchs- bzw. Be-

schwerdeverfahrens unzulässig. 

Eiri Xndern eines Merkmals im Sinne eines in den urspriing- 

lichen Unterlagen nicht genannten Xquivalents wUrde 

au3erdem gegen Artikel 123 (2) EPU verstol3en. 

In diesem Sinne ist die Kammer mit alien beteiligten 

Parteien der Auffassung, daB der Anspruch 1 nicht ariders 

als durch semen Wortlaut bestirnntt, ausgelegt werden 

darf. 

il 
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5.2 	Andererseits ist bei festgelegtem Wortlaut eines Anspruchs 

eine weitergehende Festlegung, wie dieser Anspruch im 

Sinne einer Bestinunung seines Schutzbereiches gemäl3 

Artikel 69 EPU und dem zugehörigen Protokoll auszulegen 

sei, nicht Sache der PrUfungs-, Einspruchs- und Beschwer -

deiristanzen des Europäischen Pateritamts. 

Die Beschwerdekaxnmer kann deshaib den diesbeziiglichen 

Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin I sowie die hierzu von 

der BeschwerdefUhrerin abgegebene Erklärung nur zur Akte 

geben und zur Kenntnis nehmen und ihrerseits ohne Vorgriff 

auf .Artikel 69 und das Auslegungsprotokoll erklären, daB 

Gegenstand der PrUfung im Rahmen dieses Einspruchs-

Beschwerdeverfahrens nur die Kornbination aller Merlonale 

des Anspruchs 1, ohne Weglassung und ohne Anderung, ist. 

	

5.3 	Eine teitungskupp1ung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

und mit teilweise dem Merkmal a) entsprechender Dose und 

Stecker ist aus Dl bekannt. 

Anders als in Dl, ist jedoch gemäl3 dem Merkmal a), wort- 

lautgerecht urid sinnentsprechend iriterpretiert, der 

Stecker ala "massiver Stutzen" ausgebildet, d.h. ohne die 

in Dl (Figur 4) gezeigte zusätzliche, einen Ringhohlraum 

(24) ejnschlie3ende HUlse, und die Dose "umscnlief3t 9  den 

SO ausgebildeten massiven Steckerstutzen, ohne daB diese 

Dose ihrerseits (15 in Figur 2 von Dl) wieder von einem 

Teil des Steckers (23) umschlossen ware, wie dies nach 

Figur 5 von Dl der Fall ist. 

Andererseits hat die Kammer, auch ohne daB eine Druck- 

schrift zitiert wird, keinen Zweifel daran, daB dem 

Merkinal a) icein Neuheitswert an sich zukommt. 

Das Merkmal b) ist bei einer wasserdichten teitungskupp- 

lung, die durch "brechende" Kraft trennbar ist, was eine 
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von Mer)cnal a) abweichende Dosen- und Steckerkonstruktion 

bedingt, aus D2 an sich bekannt. 

Das Merkmal c) ist bei einer Leitungskupplung, insbeson-

dere zur Verwendung in Kraftfahrzeugen, wo ErschUtterungen 

auftreten, aus D3, sowie bei einer anderen Leitungskupp-

lung, insbesondere einer koaxial ausgebildeten, aus D4 an 

sich bekannt. WasserdlchtLLgkeit ist hierbei nicht ange-

geben. 

Das Mer]cmal d) ist in vergleichbarem Zusammenhang nur 

teilweise an sich bekannt, und zwar insoweit, als nach D8 

bei einem feuchtigkeitsgeschUtzten Stecker auf den tber 

eine gewisse Lange abisolierten Leitern Uber die Iso-

lierung dieser Leiter ragende Schrumpfschläuche derart 

angebracht sind, da sie mit einem Ende an der Isolierung 

flächenförmig dicht anliegen. Da nach D8 die Schruinpf-

scnläuche mit ihrem anderen Ende einen betrcht1ichen, 

nämlich den ganzen innerhaib des Steckers liegenden Teil 

der Steckerstifte Uberziehen, ist der Teil des Merkmals d) 

neu, weicher sich mit dem Freilassen der Enden der Kon-

taktbuchsen bzw. Steckerstifte befat. Ferner ist zwar zu 

unterstellen (siehe Figur 3), daB die an den abisolierten 

LeiterstUcken eingeschntirteri Schruxnpfschläuche wenigstens 

stellenweise an den Leitern anhiegen; keineswegs mUssen 

sie dort aber Uber ihren ganzen Umfang flächenförmig dicrit 

anliegen. D5 und D6 wurden ebenfahls zitiert, of fenbaren 

aber im gegebenen Zusanutienhang nicht mehr Relevantes als 

D8. 

Das Merkmal e) stehit die Anwendung einer aus D7 bei einer 

anders gearteten feuchtigkeitsgeschUtzten Leitungskupplung 

im Prinzlp an sich bekannten Mal3nahme dar. 
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5.4 	Die Anwendung, bei einem bekannten Gegenstand, von dem 

ausgegangen wird, einer bei einem anderen Gegenstand an 

sich bekannten MaI3nahme liegt grundstzlich nahe, wenn 

hierbei dieselbe Aufgabe gelöst bzw. dieselbe Wirkung 

ausgenUtzt wird. 

Dieser Grundsatz gilt auch für die Anwendung einer Mehr-

zafli getrennt an sich bekannter MaBnahmen, sofern hierbei 

jeweils nur die betreffende Einzelaufgabe gelöst bzw. Ein-

zeiwirkung erzielt wird. 

	

5.5 	Inwieweit dieser Grundsatz aucn für den vorliegenden Fall 

gilt, d.h., für weiche Einzelmerkmale dies gilt und bis zu 

weicher Unterkombination der in Anapruch 1 angegeberien 

Merkrnale die Anwendung dieses Grundsatzes ebenfalls zum 

Ergebnis fUhrt, daO diese Unterkorabination nicht auf er-

firiderischer Tätigkeit beruht, bedarf keiner Entschei-

dung. 

Wegen der in obigem Abschnitt 5.1 genannten Beschrärikung 

auf eine Kombination braucht nur diese auf das Vorliegen 

oder Nichtvorliegen einer erfinderischen Thtigkeit geprUft 

zu werden. 

	

5.6 	Der beanspruchten Kornbination kann, wie diese PrUfung er- 

geben hat, eine erfinderische Tätigkeit jedenfalls 

inindestens deswegen nicnt abgesprochen werden, well keine 

der entgegengenaltenen Druckschriften es durch irgendeinen 

Hi.nweis oder bei zusätzlicrier BerUcksichtigung der ailge-

meinen Kenntnisse des Fachxnannes naneliegt, die aus Dl be- 

kannte wasserdichte Leitungskupplung durch folgende 

gleichzeitig anzuwendende Mai3nahmen zu modifizieren: 

a) 	die aus Dl bekannte Ineinanderschachtelung (Figur 5) 

von Dosenkörper (Figur 2) und Steckerkörper (Figur 4) 
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wird durch eine einfache Dosen-.Stutzen-Konstruktion 

ersetzt; 

b) die Ringnut/RingWUlSt-DiCfltung (Dl) wird durch einen 

aus D2 an sich bekannten O-R.ng ersetzt; 

c) die Verriegelung durch Halbscia1en (Dl, Figur 6) wird 

durch aus D3 oder D4 an sicii bekannte Nasen-/Aus-

nehrnungen-Paare ersetzt; 

d) die Leitungseridefl werden, wie aus D8 an sicti bekannt, 

durcn Schruxnpfscflluche und zusätzliche Verkiebung 

mit den Leitungsenden abgedichtet, jedoch - entgegen 

der Lerire von D8 - derart, dal3 die Enden der Kontakt-

buchsen und Steckerstifte freibleiben und die 

Schruinpfsct1äuche jeweils flächenförmig dicht an den 

Leitern selbst anliegen; 

e) aucr der Schutzkörper wird, wie aus D7 an sicri be-

kannt, mit den tibrigen Teilen durch einen vorher auf-

getragenen Haftvermittler verklebt. 

5.7 	Als zustzlicheR Indiz, dal3 diese beanspruchte Kombination 

bekannter und an sich bekannter Merkxnale sowie eines - in 

d) enthaltenen - und durch keine der Entgegenhaltungen 

angeregten Mer]cmals sich nicht in naheliegender Weise 

aus dem Stand der Technik ergibt, kann gelten, dal3 auch 

die Aufgabenstellung ein neues Element enthält. 

Nach der Beschreibung verhindert die Kombination nach dem 

Anspruch 1, da13 auch dann, wenn Feucntigkeit bereits bis 

ins Innere der Dosen- oder Steckerkonstruktion vorgedrun-

gen sein solite, diese nicht in die Leitung selbst, sei 

sie als verdichtete Litze oder als Volldraht ausgebildet, 

vordringen und darin, z.B. durch Kapillar- und Pump- 
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effekte, bis an ihr fernes Ende und so an dort befindliche 

empfindliche Kontakte gelangen kann. 

Auch seitens der Beschwerdegegnerinnen wurde bestätigt, 

daI3 dies eine in bestiinmten Einsatzgebieten, fUr die in 

der Beschreibung ein Beispiel angegeben ist, wichtige 

Spezialaufgabe darste lit. 

Es ersctieint glaubhaft und unbestritten, daB gerade die 

beanspruchte Koinbination diese in keiner der Entgegenhal- 

tungen angesprochene Spezialaufgabe lost. Ferner er-

scneint es glaubflaft, daB gerade das neue Teilmerkinal in 

d), daB die Schrumpfsctiäuche unter Freilassung der Kon-

taktbuchsen bzw. Steckerstifte an den abisolierteri Lei-

tern fläctienfOrmig dicht anliegen, einen Beltrag zu dieser 

LOsung der besagten Spezialaufgabe liefert und daneben 

noch fertigungstechnische und wirtschaftliche Vorteile 

bietet. 

	

5.8 	Nach aliedern ergibt sich der Gegenstand des Ansprucfls 1 

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und 

gilt dater als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. 

9 

Dieser Anspruch hat daher Bestand, und Entsprechendes gilt 

fUr die von ihzn abhngigen AnsprUche 2 bis 5. 

	

6. 	Aus diesen GrUnden ist die auf Artilcel 102 (1) EPU ge- 

sti.itzte angefochtene Entscheidung aufzuneben und die Auf-

rechterhaltung des Patents in gendertem Uxnfang gemäi3 Ar-

tikel 102 (3) EPU zu beschlieBen. 

Der vorheri.ge ErlaJ3 einer Mitteilung und Aufforderung nacti 

Regel 58 (4) EPU kann ira Hinblick auf die Rechtsprechung 

(vgl. z.B. T 219/83, AB1 1986, 211) unterbleiben, zuxnal 

die Partelen hierauf verzichtet haben. 
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EntscheiduflgS forine 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurUck-

verwiesen, das angegriffene Patent in geändertem Umfang 

mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Patentanspruch 1 und BeschreibungseinfUgungen A und B em-

gegangen am 20. Mai 1987, erteilte AnsprUche 2 bis 5, 

Beschreibung Spalte 1 Zeile 18 bis Spalte 3 Zeile 3 und 

Spalte 3 Zeile 27 bis Spalte 5 Zeile 35 und ein Blatt 

Zeichnungen wie veröffentlicht. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsitzende 

F. Klein 
	 P.K.J. Van den Berg 

:C 
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